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 34. ORDENTLICHER LANDESPARTEITAG
 DER FDP BRANDENBURG 

 ANTRÄGE 

 Antrag Nr. A1

Antragsteller:   FDP-Kreisverband Oberhavel

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Deutsche Bundesbank zukünftig berechtigt ist, Käufe und  
Verkäufe von geeigneten digitalen Währungen durchzuführen.
Der FDP-Landesverband Brandenburg wird beauftragt, diesen Antrag auf dem Bundesparteitag
einzubringen.

Begründung:

Dieser Antrag zielt nicht darauf ab, dass die Bundesbank Bitcoin oder andere digitale  
Währungen notwendigerweise kaufen oder verkaufen soll. Sie soll lediglich die Möglichkeit 
erhalten, gegebenenfalls zukünftig entsprechend zu handeln. Im Gesetz über die Deutsche  
Bundesbank (Bundesbankgesetz) steht im Paragraph § 19:

„Die Deutsche Bundesbank darf […] folgende Geschäfte betreiben: 
[…]

6. auf eine andere Währung als Euro lautende Zahlungsmittel einschließlich 
Wertpapiere sowie Gold, Silber und Platin kaufen und verkaufen; […]“.

Der Bitcoin entwickelt sich zu einer eigenen neuen Anlageklasse und gewinnt weltweit an  
Bedeutung. Bitcoin-ETFs wurden in den USA Anfang 2024 zugelassen. Es ist durchaus  
möglich, dass unter dem neuen US-Präsidenten die amerikanische Zentralbank „Federal  
Reserve“ zukünftig Bitcoin kaufen wird. Auch ist es wahrscheinlich, dass andere Zentralbanken 
zukünftig Bitcoin kaufen.

Generell unterstützt die FDP die Nutzung von Bitcoin und anderen geeigneten digitalen  
Währungen. Sie sieht in ihnen eine Chance zur Förderung von Freiheit und digitaler  
Souveränität. Die Integration von Bitcoin in die Aktivitäten der Bundesbank fördert die  
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Finanzmarkt, die  
Bundesbank kann flexibler auf Marktveränderungen reagieren und zur Stabilität des  
Finanzsystems beitragen. Eine Anpassung des Bundesbankgesetzes stellt sicher, dass  
Deutschland in diesem Bereich nicht zurückfällt.

01

02
03

04
05

06

07
08
09
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26


